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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

unsere 6. ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, 7. April 2004, um 10.00 Uhr,
in der Messe Berlin, Sondereingang, Ecke Masurenallee/Messedamm, 14055 Berlin, statt.
Die Einladung und die Tagesordnung wurden im elektronischen Bundesanzeiger am 20. Februar 2004
veröffentlicht.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie der
Lageberichte für die DaimlerChrysler AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2003 mit dem
Bericht des Aufsichtsrats
Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Epplestraße 225,
70567 Stuttgart, und im Internet unter www.daimlerchrysler.com/ir/hv2004 eingesehen werden. Auf
Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von € 1.519.236.286,50 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von 1 1,50 Dividende
je dividendenberechtigter
Stückaktie € 1.519.236.286,50

Einstellung in Gewinnrücklagen –

Gewinnvortrag –

Bilanzgewinn € 1.519.236.286,50

Die Dividende wird am 08. April 2004 ausgezahlt. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2003
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2003
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu beschließen.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main und Berlin, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2004 zu bestellen.
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6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
Da die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien aus der letzten Hauptversammlung im Laufe des
Geschäftsjahres erlöschen wird, soll der Vorstand erneut zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Die Gesellschaft wird dazu ermächtigt, Aktien der Gesellschaft zu erwerben, um

– Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen einzuführen, an denen sie bisher nicht zum Handel
zugelassen sind, oder

– Aktien der Gesellschaft Dritten im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder im Rahmen
des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen daran anbieten zu können oder

– sie Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitgliedern der Geschäftsführungen von mit der 
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen und weiteren Führungskräften 
der Gesellschaft und mit dieser verbundenen Unternehmen (alle zusammenfassend nachfolgend: 
»die Führungskräfte«) im Rahmen des in der Hauptversammlung am 19. April 2000 unter Punkt 8 der
Tagesordnung beschlossenen Aktienoptionsplans zum Bezug anzubieten oder

– sie als Belegschaftsaktien Arbeitnehmern der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im Sinne der 
§§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zum Erwerb anzubieten oder sie, falls die Belegschaftsaktien
im Wege eines Wertpapierdarlehens/einer Wertpapierleihe erworben werden, zur Erfüllung der Ver-
pflichtungen aus diesen Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen zu verwenden oder

– sie einzuziehen.

b) Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien mit einem auf diese Aktien entfallenden anteiligen Betrag
des Grundkapitals von € 263.000.000,00 beschränkt, das sind knapp 10 % des Grundkapitals per
31.12.2003 in Höhe von € 2.633.342.896,60. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal
oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung
ausgeübt werden. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im
Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem
Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen.

Die Ermächtigung wird zum 08. April 2004 wirksam und gilt bis zum 07. Oktober 2005. Die in der
Hauptversammlung der DaimlerChrysler AG am 09. April 2003 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien endet mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung.

c) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten
öffentlichen Kaufangebots.

– Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert 
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs 
im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main um nicht mehr als 5 % überschreiten und um
nicht mehr als 5 % unterschreiten.
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– Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft, dürfen der
gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbs-
nebenkosten) den Schlussauktionspreis im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main am
dritten Börsentag vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 20 % überschreiten
und um nicht mehr als 20 % unterschreiten. Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern
die gesamte Zeichnung des Angebots dieses Volumen überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis
der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 
100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär der Gesellschaft kann vorge-
sehen werden. Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu beachten,
sofern und soweit diese Anwendung finden.

d) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung
erworben werden, zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen zu verwenden, an
denen sie bisher nicht zum Handel zugelassen sind.

e) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung
erworben werden, Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von
Unternehmen oder Beteiligungen daran anzubieten.

f) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung
erworben werden, zur Erfüllung der Aktienbezugsrechte zu verwenden, die im Rahmen des von der
Hauptversammlung am 19. April 2000 unter Punkt 8 der Tagesordnung beschlossenen Aktien-
optionsplans an Führungskräfte gewährt wurden. Soweit eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft übertragen werden sollen, obliegt die Entscheidung hierüber dem Aufsichtsrat der
Gesellschaft. 

g) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung
erworben werden, an Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff.
AktG verbundenen Unternehmen auszugeben oder sie zur Erfüllung der Verpflichtungen zu verwenden,
die sich aus den zum Erwerb dieser Aktien eingegangenen Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen
ergeben.

h) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung
erworben werden, einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der Einziehung eines
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 

i) Die Ermächtigungen vorstehend unter lit. d), e), f), g) und h) können ganz oder in Teilbeträgen, einmal
oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. Der Preis, zu dem Aktien der Gesellschaft
gemäß der Ermächtigung in lit. d) an solchen Börsen eingeführt werden bzw. zu dem sie gemäß der
Ermächtigung in lit. e) an Dritte abgegeben werden, darf den durch die Eröffnungsauktion ermittelten
Kurs im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main am Tag der Börseneinführung bzw. der
verbindlichen Vereinbarung mit dem Dritten um nicht mehr als 5 % (ohne Nebenkosten) unterschreiten.

j) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, wie
diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen in lit. d), lit. e), lit. f) und lit. g) verwandt werden.
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7. Wahl zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit sämtlicher durch die Hauptversammlung gewählter Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit
Ablauf dieser Hauptversammlung, so dass eine Neuwahl zu erfolgen hat. Hierbei sollen - einer Anregung des
Deutschen Corporate Governance Kodex zufolge - unterschiedliche Amtsperioden für die
Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat eingeführt werden.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des
Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer aus je zehn Mitgliedern der Anteilseigner und der
Arbeitnehmer zusammen.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Anteilseignervertreter für die nachfolgend genannten Amtszeiten zu
wählen, 

a) für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2005
beschließt:

1. Robert J. Lanigan, Toledo, USA,
Chairman Emeritus of Owens-Illinois, Inc.; 
Founder Partner Palladium Equity Partners

b) für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2006
beschließt:

2. Hilmar Kopper, Frankfurt am Main,
derzeit Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der DaimlerChrysler AG 

c) für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008
beschließt:

3. Earl G. Graves, New York, USA,
Herausgeber und CEO des Black  
Enterprise Magazine, 
Managing Director, Black 
Enterprise/Greenwich Street 
Corporate Growth Partners

4. Prof. Victor Halberstadt,  
Amsterdam, Niederlande,
Professor für Finanzwirtschaft,  
Universität Leiden, Niederlande

5. Peter A. Magowan, San Francisco, USA,
President of San Francisco Giants

6. William A. Owens, Kirkland, USA
Senior Advisor AEA Investors LLC

7. Dr. rer. pol. Manfred Schneider, 
Leverkusen, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayer AG 
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8. Bernhard Walter, 
Frankfurt am Main,
Ehemaliger Vorstandssprecher der 
Dresdner Bank AG

9. Lynton R. Wilson, Toronto, USA,
Chairman of the Board of CAE Inc.;  
Chairman of the Board of Nortel  
Networks Corporation

10. Dr.-Ing. Mark Wössner, München,
Vormals Vorstandsvorsitzender und 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
Bertelsmann AG 

Anderweitige Mandate der zur Wahl vorgeschlagenen Anteilseignervertreter sind nach Aufführung der
einzelnen Punkte der Tagesordnung in den weiteren Angaben zu diesem Tagesordnungspunkt 7 enthalten.

8. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und Satzungsänderung

Entsprechend einer Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex und um die Vergütung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft wettbewerbsfähig zu gestalten, soll eine variable Vergütungskomponente
eingeführt und die Vergütung des Aufsichtsrats mit Wirkung ab dem laufenden Geschäftsjahr geändert
werden. Dabei soll die Höhe der Vergütung im wesentlichen unverändert bleiben, rund 25 % hiervon soll
jedoch als variable Vergütung in Form von Phantomaktien ausbezahlt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a) § 13 Abs. 1 der Satzung in der bisherigen Fassung wird aufgehoben und durch folgende Absätze 1 bis 5
ersetzt:

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen - einschließlich einer ihnen
für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer - für jedes Geschäftsjahr eine feste und
eine erfolgsorientierte Vergütung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. Darüber hinaus
erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats oder des betreffenden Ausschusses für jede Aufsichtsrats-
bzw. Ausschusssitzung, an der sie teilnehmen, ein Sitzungsentgelt von € 1.100,00. 

(2) Die feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung beziffert sich für das einzelne Mitglied
auf € 55.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den 3-fachen Betrag, der Stellvertreter des
Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhalten den 2-fachen
Betrag, Vorsitzende in sonstigen Ausschüssen des Aufsichtsrats den 1,5-fachen Betrag und Mitglieder
in Ausschüssen des Aufsichtsrats den 1,3-fachen Betrag. Soweit ein Mitglied des Aufsichtsrats
mehrere der vorstehend genannten Funktionen ausübt, bemisst sich seine Vergütung ausschließlich
nach der Funktion, die unter diesen am höchsten vergütet wird. Die vorstehenden Erhöhungsbeträge
für Funktionen in Ausschüssen setzen voraus, dass der betreffende Ausschuss im Geschäftsjahr
getagt hat.
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(3) Die erfolgsorientierte Vergütung wird für das jeweils laufende Geschäftsjahr in Form von Phantom-
aktien gewährt und bemisst sich nach der Entwicklung des Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft.
Eine Phantomaktie stellt das Recht dar, die Auszahlung des Gegenwerts einer Aktie der Gesellschaft
im Zeitpunkt der Gewährung dieses Rechts zuzüglich bzw. abzüglich der bis zum Ende der Haltedauer
der Phantomaktie eingetretenen Wertveränderung der Aktie zu verlangen. Die Anzahl der Phantom-
aktien für das einzelne Mitglied errechnet sich, indem der Basiswert von € 20.000,- geteilt wird durch
den Durchschnittskurs der Eröffnungskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem
an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der
Wertpapierbörse Frankfurt/Main im ersten Quartal des Geschäftsjahres der Ausgabe (»Anfangskurs
der Phantomaktie«). Hinsichtlich der zu gewährenden Anzahl von Phantomaktien gilt Absatz 2 Satz 2
bis 4 entsprechend. Gebrochene Stückzahlen werden auf die nächsthöhere volle Stückzahl aufgerun-
det. Die Phantomaktien werden unverzüglich nach der jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptver-
sammlung gewährt und sind von dem jeweiligen Aufsichtsratsmitglied bis zu seinem Ausscheiden aus
dem Aufsichtsrat zu halten (»Haltedauer der Phantomaktien«). Auf die Phantomaktien werden keine
der Dividende entsprechenden Zahlungen geleistet.

Unverzüglich nach dem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat werden die Phantomaktien mit dem 
Durchschnittskurs der Eröffnungskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem an
die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wert-
papierbörse Frankfurt/Main im ersten Quartal des Geschäftsjahres des Ausscheidens des jeweiligen
Mitglieds aus dem Aufsichtsrat (»Endkurs der Phantomaktie«) ausbezahlt. Die Ansprüche aus der
variablen Vergütung sind nicht abtretbar, veräußerbar oder verpfändbar.

(4) Wenn die Gesellschaft während der Haltedauer der Phantomaktien ihr Grundkapital unter Einräumung
des unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts an ihre Aktionäre durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Einlagen erhöht oder Schuldverschreibungen oder sonstige Wertpapiere mit Wandel- oder
Bezugsrechten auf Aktien begibt, wird der für die Berechnung der erfolgsorientierten Vergütung maß-
gebende Anfangskurs einer Phantomaktie durch Subtraktion des Bezugsrechtswertes ermäßigt.
Abzusetzender Bezugsrechtswert ist der durchschnittliche Eröffnungskurs des Bezugsrechts im Xetra-
Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolge-
system) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main. Falls ein Bezugsrechtshandel nicht stattfindet, ist ein
Bezugsrechtswert nicht abzusetzen. Auch im Fall einer Kapitalherabsetzung durch Herabsetzung des
anteiligen Betrages der Aktien am Grundkapital sowie bei Dividenden bleibt der maßgebende Anfangs-
kurs einer Phantomaktie unverändert. Im Fall einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
vermindert sich der maßgebende Anfangskurs einer Phantomaktie entsprechend dem Verhältnis der
Erhöhung des Grundkapitals, es sei denn die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfolgt 
ohne Ausgabe neuer Aktien. Im Fall einer Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien
oder durch Einziehung von Aktien wird der Anfangskurs einer Phantomaktie ebenfalls entsprechend
angepasst. Gleiches gilt für den Fall einer Neueinteilung des Grundkapitals.

(5) Besteht die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat nicht während des gesamten Geschäftsjahres, erhält das
betreffende Aufsichtsratsmitglied die feste und die erfolgsorientierte Vergütung zeitanteilig. Übt ein
Mitglied des Aufsichtsrats eine mit einer erhöhten Vergütung verbundene Funktion nicht während des
gesamten Geschäftsjahres aus, findet in Ansehung des mit der betreffenden Funktion verbundenen
Teils der Vergütung der vorstehende Satz entsprechende Anwendung.

b) § 13 Abs. 2 der Satzung in der bisherigen Fassung wird zu § 13 Abs. 6 der neuen Fassung.

****
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Veräußerung eigener Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG: 

Die Veräußerung nach Erwerb der eigenen Aktien soll in allen folgenden Fällen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre erfolgen können:

Die Ermächtigung unter Punkt 6 der Tagesordnung soll der Gesellschaft unter anderem ermöglichen, eigene
Aktien zu erwerben, um diese Aktien zur Börseneinführung an Börsenplätzen zu benutzen, an denen die Aktien
der Gesellschaft bisher nicht notiert sind. 

Die Gesellschaft steht an den internationalen Kapitalmärkten in einem starken Wettbewerb. Für die künftige
geschäftliche Entwicklung der Gesellschaft ist eine angemessene Ausstattung mit Eigenkapital von Bedeutung.
Dazu gehört auch die Möglichkeit, jederzeit zu angemessenen Bedingungen Eigenkapital am Markt  aufnehmen
zu können. 

Die Gesellschaft muss insoweit in der Lage sein, weitere große Kapitalmärkte weltweit erschließen zu können.
Dies kann im Einzelfall auch den Erwerb eigener Aktien und die Nutzung dieser Aktien zur Einführung der Aktien
der Gesellschaft an ausländischen Börsen notwendig machen, an denen die Gesellschaft zur Zeit noch nicht
gelistet ist.

Die Gesellschaft soll auch in der Lage sein, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese als Gegenleistung
im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder bei Erwerb von Unternehmen oder Unternehmens-
beteiligungen gewähren zu können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft ver-
langen zunehmend diese Form der Gegenleistung. 

Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität geben, um sich
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen schnell und flexibel
ausnutzen zu können. Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen nicht. Der Vorstand wird
der Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten.

Der in der Hauptversammlung vom 19. April 2000 beschlossene DaimlerChrysler-Aktienoptionsplan kann 
durch das in jener Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital erfüllt werden. Der unter Punkt 6 der
diesjährigen Tagesordnung vorgeschlagene Beschluss soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, den Aktien-
optionsplan auch durch den vorherigen Erwerb eigener Aktien zu bedienen. Die Eckpunkte des DaimlerChrysler-
Aktienoptionsplans wurden von der Hauptversammlung am 19. April 2000 beschlossen. Sie sind als Bestand-
teil der notariellen Niederschrift über die Hauptversammlung vom 19. April 2000 beim Handelsregister in
Stuttgart einsehbar. Sie können außerdem als Bestandteil der damaligen Bekanntmachung in den Geschäfts-
räumen am Sitz der Gesellschaft, Epplestraße 225, 70567 Stuttgart und im Internet unter
www.daimlerchrysler.com/ir/hv2004 eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und
kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen.

Die Entscheidung darüber, wie die Optionen im Einzelfall erfüllt werden, treffen die zuständigen Organe der
Gesellschaft; sie werden sich dabei allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen und in
der jeweils nächsten Hauptversammlung über ihre Entscheidung berichten.

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage sein, Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und
mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben. 
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Um die Abwicklung der Ausgabe der Belegschaftsaktien zu erleichtern, soll es der Gesellschaft ermöglicht
werden, die dafür benötigten Aktien auch im Wege des Erwerbs eigener Aktien mittels Wertpapierdarlehen/
Wertpapierleihen zu beschaffen sowie eigene Aktien gegebenenfalls auch zur Erfüllung der Rückgewähr-
ansprüche der Darlehensgeber/Verleiher zu verwenden.

Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können.

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein
öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktionär
der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er 
diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft
nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei 
soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu
maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 
der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung 
zu erleichtern. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 
Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG

Die unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl vorgeschlagenen Anteilseignervertreter sind bei den nachfolgend
jeweils unter a) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder des Aufsichtsrats beziehungsweise bei den unter 
b) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines vergleichbaren in- oder ausländischen Unternehmensorgans.
Altersangaben beziehen sich auf das Veröffentlichungsdatum.

1. Mr. Robert J. Lanigan, Alter 75
a) keine
b) keine

2. Herr Hilmar Kopper, Alter 68
a) keine
b) Xerox Corporation,

Unilever N.V.

3. Mr. Earl G. Graves, Alter 69
a) keine
b) Aetna Life and Casualty Company, 

AMR Corporation (American Airlines), 
Federated Department Stores, Inc.
Rohm & Haas Corporation

4. Herr Prof. Victor Halberstadt, Alter 64
a) keine
b) Royal KPN N.V.,

TPG N.V.,
Concertgebouw N.V.,
PA Holdings Ltd.

5. Mr. Peter A. Magowan, Alter 61
a) keine
b) Safeway Inc.,

Caterpillar Inc.,
Spring Group plc

6. Mr. William A. Owens, Alter 63
a) keine
b) Telstra Corp.,

Nortel Networks Corp.,
British American Tobacco,
Symantec Corp.,
Polycom Inc.,
Tibco Software Inc.,
Cray Inc.,
Wireless Facilities Inc.,
Viasat Inc.,
IDT Corp.,
Metal Storm Ltd.,
BioLase Technology Inc.
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7. Herr Dr. rer. pol. Manfred Schneider, Alter 65
a) Allianz AG,

Metro AG,
RWE AG,
Linde AG,
TUI AG

b) keine

8. Herr Bernhard Walter, Alter 61
a) Bilfinger Berger AG,

Deutsche Telekom AG,
Henkel KGaA,
mg technologies ag,
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH,
ThyssenKrupp AG,
Wintershall AG

b) KG Allgemeine Leasing GmbH & Co.,

9. Mr. Lynton R. Wilson, Alter 63
a) keine
b) DaimlerChrysler Canada Inc.,

10. Herr Dr.-Ing. Mark Wössner, Alter 65
a) Citigroup Deutschland AG + Co. KGaA

Douglas Holding AG,
Dussmann AG & Co. KGaA,
eCircle AG,
Loewe AG,
Reuters AG,
thorborgnet GmbH & Co KGaA 

b) keine

*****
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen 
sind und sich bis spätestens Freitag, den 02. April 2004, angemeldet haben. Aktionäre, die im Aktienregister
eingetragen sind, können sich bei der 

DaimlerChrysler AG, 
Investor Relations HPC 0324 
70546 Stuttgart

oder elektronisch via Internet unter

www.DaimlerChrysler.com/ir/hv2004

anmelden.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, 
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten durch
den Aktionär oder durch die Bevollmächtigten rechtzeitig anzumelden. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem
Fall, die ihnen übersandten Formulare an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zusammen mit ihren jewei-
ligen Weisungen zu senden.

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht
gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich durch Mitarbeiter der Gesellschaft in 
der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Vollmachten und Weisungen hierzu können schriftlich, per
Telefax an die Gesellschaft (Telefax Nr. +49 (0)711/17-94075) oder über die o.g. Internetadresse übermittelt
werden. Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Anträge und Anfragen von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adressen der Gesellschaft zu richten: 

In Schriftform oder per Telefax an:
DaimlerChrysler AG,
Investor Relations HPC 0324 
70546 Stuttgart
(Telefax-Nr. +49 (0)711/17-94075)

Via E-Mail an:
investor.relations@daimlerchrysler.com

| 1312

35198 DC Tagesordnung_dtsch.qxd  21.02.2004  08.45  Seite 13



Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die uns bis zum 23. März 2004, 24 Uhr zugehen,
unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter www.daimlerchrysler.com/ir/hv2004 veröffentlichen.
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach diesem Datum ebenfalls unter der genannten Internet-
adresse veröffentlicht.

Die Tagesordnung zur Hauptversammlung am 07. April 2004 und den Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2003
sowie die Unterlagen zur Anmeldung bzw. Vollmachtserteilung wird die Gesellschaft an die im Aktienregister der
Gesellschaft genannten Aktionäre übersenden.

Aktionäre, die keine Gelegenheit zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung haben, können die
Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstandsvorsitzenden im Internet unter
www.daimlerchrysler.com/ir/hv2004 verfolgen. Dort können auch Informationen zur Hauptversammlung 
und später die Abstimmungsergebnisse abgerufen werden. 

Stuttgart, den 20. Februar 2004

DaimlerChrysler AG

Der Vorstand
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Anlage zur Tagesordnung: 
Angaben nach § 128 (2) Aktiengesetz

Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter der DaimlerChrysler AG gehören dem Aufsichtsrat folgender
Kreditinstitute an:
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
DaimlerChrysler Bank GmbH
HVB Real Estate Bank AG

Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft sind in keinem Kreditinstitut als Vorstandsmitglied oder 
Mitarbeiter tätig.

Kreditinstitute, die an der DaimlerChrysler AG eine nach § 21 WphG meldepflichtige Beteiligung halten:
Deutsche Bank AG, Frankfurt (11,8%)

Kreditinstitute, die einem Konsortium angehörten, das die innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren 
letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat:
ABN AMRO Bank N.V.
Banc of America Securities Inc.
Banc One Capital Markets Inc.
Barclays Bank plc
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Bayerische Landesbank Girozentrale
Bear Stearns & Co.
BNP Paribas
Caboto Holdings SIM S.P.A.
Citigroup
Commerzbank Aktiengesellschaft
Credit Suisse First Boston Corporation
Credit Agriole Indosuez
Deutsche Bank AG
Dresdner Bank AG
DZ Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG
Goldman Sachs & Co.
HSBC Bank plc
J. P. Morgan Chase & Co.
Landesbank Baden-Württemberg
Morgan Stanley & Co.
Royal Bank of Scotland
Scotia Bank
Société Générale
Westdeutsche Landesbank Girozentrale

| 1514

35198 DC Tagesordnung_dtsch.qxd  21.02.2004  08.45  Seite 15


